
Der Mischanbau als interessante Alternative zur Reinkultur

Der Anbau eines Mais-Stangenbohnen-Gemenges könnte insbesondere  
für Futterbaubetriebe zukünftig an Bedeutung gewinnen. 

Der Mischanbau von Mais und Stangenbohnen bietet 
zahlreiche Vorteile wie beispielsweise die Steigerung der 
Biodiversität, die Verringerung des Erosionsrisikos sowie 
eine erhöhte Unkrautunterdrückung. Aktuell laufen noch 
Verhandlungen über die bundesweite Anerkennung des 
Mischanbaus als eigenständiges Fruchtfolgeglied im  
Rahmen der neu gestalteten Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) ab 2023. Besonders für Futterbaubetriebe, welche 
einen hohen Bedarf an Grundfutter haben und weiterhin 
in den Genuss der europäischen Fördergelder kommen 
möchten, könnte der Anbau eines Mais-Stangenbohnen-
Gemischs eine Option zur Erfüllung der Forderungen des 
Fruchtwechsels (GLÖZ 7) im Rahmen der neuen GAP sein.

Weitere Anbauhinweise 
und hilfreiche Praxistipps 
finden Sie hier

Aussaat und Bestandesführung:

  Standort mit guter Wasserversorgung und  
geringem Unkrautdruck wählen

  Aussaatstärke: 120.000 Körner/ha  
8 Körner Mais m2 + 4 Körner Bohne m2 (= 2,4 EH/ha)

  Stangenbohnen sind frostempfindlicher als Mais  
Bodentemperatur von mind. 8–10 °C wird empfohlen 

  Herbizidmaßnahme im Vorauflauf bis maximal 2–4 Tage  
nach der Aussaat möglich

  Mechanische Unkrautbekämpfung mit der Hacke  
in Abhängigkeit vom Unkrautdruck im Nachauflauf

Ernte und Silierung:

 Wahl des Erntezeitpunkts sollte sich nach dem Mais richten 
    Ernte mit dem Feldhäcksler – es besteht technisch kein Unter-
schied zur Ernte von Mais als Reinkultur 

  Bitterstoff „Phasin“ baut sich im Silierprozess so weit ab, dass in 
Studien kein negativer Einfluss im Rahmen der Rinderfütterung 
nachgewiesen wurde

SORTEN- UND MISCHUNGSANTEILE

1 EINHEIT =  50.000 KÖRNER

2/3 HYBRIDMAIS

P7647 
P7460
P7948 
P8255

LumiGEN®  
Standard-Beizschutz

1/3 STANGENBOHNE

Stangenbohnenmix mit  
breitem Blühfenster

Ungebeiztes Saatgut;  
Impfung mit Rhizobien unmittelbar  

vor der Saat erforderlich – 
Impfmittel ist der Lieferung beigefügt

+

Zum Druckdatum der Broschüre waren die finalen Beschlüsse zur  
GAP 2023 noch nicht bekannt. Fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrer  
örtlichen Landwirtschaftsbehörde nach.  
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MAIS-STANGENBOHNEN-GEMISCH


